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Arzneimittel

Mit Gesetz vom 17. Februar 2009 wurden die Regelungen des § 4 Absatz 1 Nummer 
7 und Anlage 2 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, 
Geburts- und Todesfällen vom 27. März 1975 (GV. NRW. S. 332) in der Fassung des 
Artikels I Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Nummer 14 der Einund-
zwanzigsten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 22. November 
2006 (GV. NRW. S. 596) mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Gesetzesrang erhoben. 
Durch Artikel 23 des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21. 
April 2009 (GV. NRW. S. 224) ist die Rangerhöhung mit Wirkung zum 1. April 2009 
wieder außer Kraft getreten. 

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. April 2009 ist eine neue Ermächtigungsgrundlage zum 
Erlass von Beihilfevorschriften (§ 77 LBG) in Kraft getreten; die auf § 77 Absatz 8 
LBG basierende Verordnung über Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und To-
desfällen (Beihilfenverordnung NRW – BVO) vom 5. November 2009 (GV. NRW. S. 
602) ist ebenfalls mit Wirkung zum 1. April 2009 in Kraft gesetzt worden. 

Das OVG Münster hat mehrfach, u. a. mit Urteilen vom 24. Juni 2009 - 3 A 1795/08 – 
und vom 8. Juni 2010 – 1 A 1328/08 -, entschieden, dass die Regelungen über den 
Ausschluss nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel von der Beihilfefähigkeit nicht 
gegen höherrangiges Recht verstoßen. Die Urteile sind rechtskräftig; das Bundes-
verwaltungsgericht hat mit Beschlüssen vom 19. August 2010 – 2 B 14.10 – und vom 
20. August 2010 – 2 B 47.10 – Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Revision 
zurückgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem mit Urteil vom 5. Mai 
2010 – BVerwG 2 C 12.10 - die vergleichbaren Regelungen des Bundesbeihilfe-
rechts im Grundsatz als zulässig bestätigt. 

Kostendämpfungspauschale

Das Bundesverwaltungsgericht hat in mehreren Entscheidungen, zuletzt durch die 
Urteile vom 25. März 2010 - BVerwG 2 C 47.08 (u.a.) und vom 27. Mai 2010
- BVerwG 2 C 50.08 - festgestellt, dass die Regelungen des § 12a BVO wirksam zu-
stande gekommen sind und nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 8. Juni 2009 - 2 BvR 1141/08 - eine 



Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und damit seine bis-
herige Rechtsprechung bestätigt. 

Vorbehaltsfestsetzungen

Es besteht keine Notwendigkeit mehr, an der durch meine Runderlasse vom 24. Sep-
tember 2007 - B 3100 -12a - IV A 4 - und vom 4. April 2008 - B 3100 - 4.7.A - IV A 4 -
angeordneten Verfahrensweise festzuhalten. Deshalb wird folgende Allgemeinverfü-
gung öffentlich bekannt gegeben: 

Alle bisher hinsichtlich der Kostendämpfungspauschale (§ 12a BVO) und der Beihil-
fefähigkeit von Arzneimitteln (§ 4 Absatz 1 Nummer 7 und Anlage 2 BVO) vorge-
nommenen vorläufigen Festsetzungen werden hiermit für endgültig erklärt. Von ei-
nem besonderen Einzelhinweis an die Beihilfeberechtigten kann grundsätzlich abge-
sehen werden (§ 41 Absatz 3 Satz 2 VwVfG NRW). 

Die Beihilfeberechtigten sind im nächsten Beihilfebescheid auf diesen Runderlass 
hinzuweisen.

Soweit über eingelegte Widersprüche noch nicht entschieden wurde bzw. erneut Wi-
derspruch gegen Beihilfebescheide unter Anwendung der § 4 Absatz 1 Nummer 7 in 
Verbindung mit Anlage 2 oder § 12a BVO eingelegt wird, ist der Widerspruchsführer 
auf die o.g. Rechtsprechung hinzuweisen und ihm anheim zu stellen, den Wider-
spruch in angemessener Frist zurückzunehmen. Geschieht dies nicht, muss über den 
Widerspruch entschieden werden. 

In anhängigen Klageverfahren ist unter Hinweis auf die o.g. Rechtsprechung die Ab-
weisung der Klage zu beantragen. 

Meine Runderlasse vom 24. September 2007 - B 3100 -12a - IV A 4 - (MBl. NRW.  
S. 709) und vom 4. April 2008 - B 3100 - 4.7.A - IV A 4 - (MBl. NRW. S. 253) werden 
aufgehoben.

Neue Verfahrenshinweise 

Soweit § 4 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Anlage 2 und § 12a BVO anzu-
wenden sind, sind die Festsetzungen ab sofort wieder ohne Vorbehaltsvermerk vor-
zunehmen. Die Abschnitte G, H und M sowie die Anlagen III, IV, VII, VIII bis X der 
Arzneimittelrichtlinien sind derzeit nicht anzuwenden. 


